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Beschluss

Einziehung eines Wegeabschnittes des Öffentlichen Feld- und Waldweges
Lindenberg  Richtung Kunow   

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung  beschlie ßt die  Einziehung  eines  Wegeabschnittes  des  Öffentlichen
Feld-und Waldweges  von  Lindenberg  in  Richtung  Kunow  (Gemarkung  Lindenberg,  Flur  3,
Flurstück 20),  da  dieser  Wegeabschnitt  f ür den  öffentlichen Verkehr  entbehrlich  ist  und  keine
überörtliche Verkehrsbedeutung besitzt.
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Begründung/Problembeschreibung:

Gemäß § 2  (1)  des  Brandenburgischen  Stra ßengesetzes (BbgStrG)  sind  öffentliche Stra ßen
diejenigen Straßen, Wege und Pl ätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind.

Mit Beschluss  des  Stra ßenverzeichnisses der  Gemeinde  Gro ß Pankow  (Prignitz)  vom
20.04.2011 erhielt  der  Weg  von  (Ortsausgang)  Lindenberg  in  Richtung  Kunow  die  Eigenschaft
eines Öffentlichen Feld- und Waldweges.

Es ist  beabsichtigt,  den  gemeindeeigenen  Weg  von  Lindenberg  in  Richtung  Kunow  mit  dem
Flurstück 20  der  Flur  3  der  Gemarkung  Lindenberg  einzuziehen.  Mit  der  Einziehung,  die  eine
Allgemeinverfügung darstellt,  verliert  eine  gewidmete  Stra ße die  Eigenschaft  einer  öffentlichen
Straße gem äß § 8  (1)  BbgStrG.  Die  Einziehung  ist  mit  Rechtsbehelfsbelehrung  öffentlich
bekannt zu machen und wird im Zeitpunkt  der öffentlichen Bekanntmachung  wirksam (§ 8 (1) 3
BbgStrG).

Der Wegeabschnitt  des  Öffentlichen Feld-  und  Waldweges  von  Lindenberg  in  Richtung  Kunow
kann eingezogen  werden,  wenn er seine Verkehrsbedeutung  verloren hat,  d.h.  für den Verkehr
entbehrlich ist  oder  überwiegende Gr ünde des  Wohls  der  Allgemeinheit  die  Einziehung
erfordern. Dies  trifft  zu,  da  niemand  durch  die  Einziehung  vom  öffentlichen Stra ßennetz
abgeschnitten wird.  Alle  stra ßenbaulichen Rechte  und  Pflichten  obliegen  weiterhin  der
Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) als Eigentümerin.

Es ist  beabsichtigt,  den  genannten  Wegeabschnitt  über die  Richtlinie  des  Ministeriums  f ür
Ländliche Entwicklung,  Umwelt  und  Landwirtschaft  des  Landes  Brandenburg  zur  Gew ährung
von Zuwendungen  f ür die  F örderung forstwirtschaftlicher  Vorhaben  (EU-MLUL-Forst-RL)  vom
14. Oktober 2015, zuletzt ge ändert am 13. Januar 2020, instandsetzen zu lassen.

Der Wegeabschnitt  muss  entwidmet  werden,  da  Wegeinstandsetzungen  auf  öffentlichen
Straßen und Wegen von dieser F örderung ausgeschlossen sind.

Antragsteller des  Fördermittelantrages ist  die  Forstbetriebsgemeinschaft  Wahrberg.  Die  Kosten
für die  Wegeinstandsetzung  werden  in  Höhe von  100 % vom Land  Brandenburg  getragen.  Die
Vorfinanzierung der  Ma ßnahme f ür die  Forstbetriebsgemeinschaft  Wahrberg  übernimmt die
Gemeinde Gro ß Pankow  (Prignitz).  Letztendlich  entfallen  auf  die  Gemeinde  Gro ß Pankow
(Prignitz) keine Kosten.

Das von der Einziehung betroffene Flurst ück ist in der Anlage farblich gekennzeichnet.
   
Anlagen:

Auszug aus der Liegenschaftskarte     

Finanzielle Auswirkungen

M. Radloff K. Lehmann
Bürgermeister Bau- und Ordnungsamtsleiter
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keine haushaltsmäßige
Berührung
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